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Qualitätsstandards für das duale Studien- 
angebot „Verbundstudium“ der Marke  
»hochschule dual« 
 

 
Die Marke „hochschule dual“ kommuniziert und repräsentiert die Attraktivität der dualen 
Studienangebote von Hochschule Bayern e.V. nach außen. Mit ihr sind diverse Quali-
tätsstandards verbunden. Alle Modelle, die das ‚Gütesiegel’ „hochschule dual“ erhalten 
und unter der Dachmarke „hochschule dual“ vermarktet werden (z.B. durch Aufnahme 
in den Studienführer, Vorstellung auf der Website www.hochschule-dual.de) sollten 
daher die folgenden Qualitätsstandards erfüllen, um ein gleichbleibend hohes Niveau 
der Marke „hochschule dual“ zu gewährleisten. 

 
 
I. Es gelten folgende Qualitätsstandards für die Hochschule: 

 
 Die Dauer des Verbundstudiums sollte 4,5 Jahre bei Bachelorstudiengängen und  

5 Jahre bei Diplomstudiengängen nicht übersteigen.  
 
 Die Lehrinhalte der dualen Studienangebote entsprechen denen der regulären Stu-

diengänge. 
 
 Die Organisation des Verbundstudiums ist so anzulegen, dass Auslandsaufenthalte 

ohne Verlängerung des Studiums möglich sind. 
 
 Eine Anerkennung von Leistungen anderer Lehrinstitutionen durch die Hochschule 

ist in den durch § 4 RaPO n.F. bzw. § 17 RaPO n.F. normierten Grenzen möglich, 
sofern die erworbenen Kompetenzen Gegenstand der Studien- und Prüfungsord-
nung sind. 

 
 Die Hochschule bietet nur solche Modelle als Verbundstudium an, in denen die Zu-

sammenarbeit zwischen Auszubildendem/r / Studierendem/r und Ausbildungsunter-
nehmen in einem schriftlichen Vertrag geregelt ist. 

 
 
 In Verbundstudiengängen agieren Hochschule und der jeweilige Ausbildungsbetrieb 

als Partner, die wesentlichen Eckpunkte der Zusammenarbeit sollten in einer Ver-
einbarung geregelt werden. Es findet ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch statt. 

 
 Die Praxisphasen stimmt die Hochschule mit dem jeweiligen Ausbildungsbetrieb ab. 

 
 Der Praxisumfang der betrieblichen Ausbildung im kaufmännischen Bereich sollte 

mindestens 17 Monate, im technischen Bereich mindestens 21 Monate betragen1 
(Ausnahmen: Verbundstudienmodelle, in denen durch eine geeignete Vorauswahl 
eine gute betriebliche Ausbildung / Prüfungsvorbereitung auch in kürzerer Zeit si-
chergestellt werden kann).  

 
 Nach erfolgreich bestandener Berufsabschlussprüfung soll eine Weiterbeschäftigung 

im Betrieb während der vorlesungsfreien Zeit und im Praxissemester erfolgen. Dabei 
sollte auch von der Hochschule darauf geachtet werden, dass die Praxis fachlich auf 

                                                                 
1 Gemeint ist der zu absolvierende Praxisumfang bis zur Berufsabschlussprüfung. 
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die spätere Berufstätigkeit ausgerichtet ist und das Niveau einer 
Auszubildendentätigkeit deutlich übersteigt. 

 
 Nach Möglichkeit erhalten die Studierenden eine / einen Ansprechpartner/in oder 

Mentor/in an der Hochschule, welcher / welche die Studierenden bei Fragen im 
Studium begleitet, mit dem Ausbildungsbetrieb in Kontakt steht und über den be-
trieblichen Ausbildungs-/ Praxisplan informiert ist. 
 

 Es wäre wünschenswert, wenn der / die Studierende die Möglichkeit erhält, im 
späteren Studienverlauf Fächer zu belegen, die speziell auf den Praxisinhalt im Be-
trieb abgestimmt sind. 

 
 Die Hochschulen registrieren die dual Studierenden in gesonderter Form. Dabei 

werden mindestens folgende Informationen erfasst:  
a) Studienmodell  (Verbundstudium) 
b) Ausbildungsbetrieb 

 
 

II.  Es gelten folgende Qualitätsstandards für das Unternehmen: 
 
 Die Qualität der betrieblichen Berufsausbildung ist vollumfänglich zu gewährleisten. 

 
 Zur Vorbereitung der Studierenden auf die Berufsabschlussprüfung sind unter-

schiedliche Maßnahmen möglich, z.B. Berufsschulunterricht, firmeninterne Semina-
re, überbetriebliche Lehrlingsunterweisungen. 

 
 Die Vergütung des / der Studierenden ist für die betrieblichen Phasen verpflich-

tend. Eine kontinuierliche Vergütung auch für die außerbetrieblichen Phasen ist zu 
empfehlen. 

 
 Das Unternehmen soll eine Praxisausbildung gewährleisten, die fachlich auf die 

spätere Berufstätigkeit ausgerichtet ist. Nach Abschluss der Berufsausbildung 
muss der Praxisteil das Niveau einer Auszubildendentätigkeit deutlich übersteigen, 
so dass die nach der Studien- und Prüfungsordnung vorgeschriebenen Praxisinhal-
te sichergestellt werden und die Praxis auf die spätere Berufstätigkeit ausgerichtet 
ist. Wird das praktische Studiensemester bereits vor Abschluss der Berufsausbil-
dung absolviert, sind die in der Studien- und Prüfungsordnung vorgeschriebenen 
Praxisinhalte ebenso sicherzustellen. 

 
 Die Zusammenarbeit zwischen Auszubildendem/r / Studierendem/r und  Ausbil-

dungsbetrieb wird in einem schriftlichen Vertrag festgelegt. 
 
 Im Sinne einer Ausbildungspartnerschaft zwischen Hochschule und Ausbildungs-

betrieb sollen die Studierenden nach Möglichkeit eine/n Ansprechpartner/in oder 
Mentor/in im Ausbildungsbetrieb erhalten, welcher / welche den Studierenden wäh-
rend der Praxisphasen auch fachlich begleitet, mit dem / der Ansprechpartner/in 
der Hochschule regelmäßig in Kontakt steht und die Studien- und Prüfungsordnung 
kennt. 

 
 Die Studienbeiträge können, müssen jedoch nicht vom Ausbildungsbetrieb über-

nommen werden. 
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Qualitätsstandards für das duale Studien-
angebot „Studium mit vertiefter Praxis“ der 
Marke »hochschule dual« 
 

 
Die Marke „hochschule dual“ kommuniziert und repräsentiert die Attraktivität der dua-
len Studienangebote von Hochschule Bayern e.V. nach außen. Mit ihr sind diverse 
Qualitätsstandards verbunden. Alle Modelle, die das ‚Gütesiegel’ „hochschule dual“ 
erhalten und unter der Dachmarke „hochschule dual“ vermarktet werden (z.B. durch 
Aufnahme in den Studienführer, Vorstellung auf der Website www.hochschule-
dual.de) sollten daher die folgenden Qualitätsstandards erfüllen, um ein gleichbleibend 
hohes Niveau der Marke „hochschule dual“ zu gewährleisten. 
 
 
I. Es gelten folgende Qualitätsstandards für die Hochschule: 
 
 Die Dauer des Studiums mit vertiefter Praxis umfasst – wie das reguläre Hoch-

schulstudium – 6-8 Semester (d.h. 3-4 Jahre) in Bachelorstudiengängen bzw. 8 
Semester (d.h. 4 Jahre) in Diplomstudiengängen. In Masterstudiengängen beträgt 
die Dauer des Studiums mit vertiefter Praxis 3 bis 4 Semester, d.h. 1,5 bis 2 Jahre. 

 
 Die Lehrinhalte der dualen Studienangebote entsprechen denen der regulären 

Studiengänge. 
 
 Eine Anerkennung von Leistungen anderer Lehrinstitutionen durch die Hochschule 

ist in den durch § 4 RaPO n.F. bzw. § 17 RaPO n.F. normierten Grenzen möglich, 
sofern die erworbenen Kompetenzen Gegenstand der Studien- und Prüfungsord-
nung sind. 

 
 Die Hochschule bietet nur solche Modelle als duales Studium an, in denen die Zu-

sammenarbeit zwischen Auszubildendem/r / Studierendem/r und Ausbildungsun-
ternehmen in einem schriftlichen Vertrag geregelt ist. 

 
 In Studiengängen mit vertiefter Praxis agieren Hochschule und der jeweilige Aus-

bildungsbetrieb als Partner, die wesentlichen Eckpunkte der Zusammenarbeit soll-
ten in einer Vereinbarung geregelt werden. Es findet ein regelmäßiger Erfahrungs-
austausch statt. 

 
 Die Praxisphasen stimmt die Hochschule mit dem jeweiligen Ausbildungsbetrieb 

ab. 
 
 Der Praxisanteil in der geförderten Zeit beträgt bei allen Studienabschlüssen min-

destens 50% mehr als im regulären Studium. Der zusätzliche Praxisanteil wird im 
Regelfall während der Semesterferien absolviert. 

      
 Die Hochschule wirkt darauf hin, dass die Praxistätigkeit im Unternehmen qualitativ  

hochwertig und auf die spätere Berufstätigkeit ausgerichtet ist. 
 
 Nach Möglichkeit erhalten die Studierenden eine / einen Ansprechpartner/in oder 

Mentor/in an der Hochschule, welcher / welche die Studierenden bei Fragen im 
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Studium begleitet, mit dem Ausbildungsbetrieb in Kontakt steht und über den be-
trieblichen Ausbildungs-/ Praxisplan informiert ist. 

 
 Es wäre wünschenswert, wenn der / die Studierende die Möglichkeit erhält, im 

späteren Studienverlauf Fächer zu belegen, die speziell auf den Praxisinhalt im Be-
trieb abgestimmt sind. 

 
 Die Hochschulen registrieren die dual Studierenden in gesonderter Form. Dabei 

werden mindestens folgende Informationen erfasst:  
a) Studienmodell  (Studium mit vertiefter Praxis) 
b) Ausbildungsbetrieb 

 
 
 
 

II. Es gelten folgende Qualitätsstandards für das Unternehmen: 
 

 Die Vergütung des / der Studierenden ist für die betrieblichen Phasen verpflich-
tend. Eine kontinuierliche Vergütung auch für die außerbetrieblichen Phasen ist zu 
empfehlen. Die Höhe der Vergütung sollte anfangs mindestens 80%, ab dem  
3. Semester 100% der Vergütung entsprechender Ausbildungsberufe im 2. Lehr-
jahr betragen. 

 
 Das Unternehmen soll eine Praxisausbildung und Praxistätigkeit sicherstellen, die 

fachlich auf die spätere Berufstätigkeit ausgerichtet ist. Für die Praxisphase, die im 
Bachelor-/ Diplomstudiengang dem praktischen Studiensemester zugeordnet ist, 
sind die Praxisinhalte der Studien- und Prüfungsordnung zu gewährleisten. Die 
Studierenden sollen mindestens 1 eigenes Projekt (mind. 8 Wochen) übernehmen 
und werden zusätzlich in größere Projekte eingebunden, die auf die spätere Be-
rufstätigkeit ausgerichtet sind. Im Hinblick auf eine breite praktische Ausbildung 
wird empfohlen, die Studierenden über das gesamte Studium hinweg in mehreren 
Abteilungen im Unternehmen einzusetzen. 

 
 Die Zusammenarbeit zwischen Auszubildendem/r / Studierendem/r und Ausbil-

dungsbetrieb wird in einem schriftlichen Vertrag festgelegt. 
 
 Im Sinne einer Ausbildungspartnerschaft zwischen Hochschule und Ausbildungs-

betrieb sollen die Studierenden nach Möglichkeit eine/n Ansprechpartner/in oder 
Mentor/in im Ausbildungsbetrieb erhalten, welcher / welche den Studierenden wäh-
rend der Praxisphasen auch fachlich begleitet, mit dem / der  Ansprechpartner/in 
der Hochschule regelmäßig in Kontakt steht und die Studien- und Prüfungsordnung 
kennt. 

 
 Die Studienbeiträge können, müssen jedoch nicht vom Ausbildungsbetrieb über-

nommen werden. 
 

 
 

 


